
Auszug aus dem Gesetz über die allgemeine und 
die repräsentative Wahlstatistik 
bei der Wahl zum Deutschen Bundestag und 
bei der Wahl der Abgeordneten des Europäischen Parlaments 
aus der Bundesrepublik Deutschland (Wahlstatistikgesetz - WStatG) 

Vom 21. Mai 1999 (BGBl I 1999, S. 1023), 
geändert durch Art. 1a des Gesetzes vom 27. April 2013 (BGBl I S. 962) 

 

§ 1 
Durchführung der allgemeinen 
Wahlstatistik 
 
Das Ergebnis der Wahl zum Deutschen Bundestag 
und der Wahl der Abgeordneten des Europäischen 
Parlaments aus der Bundesrepublik Deutschland ist 
unter Wahrung des Wahlgeheimnisses statistisch 
auszuwerten; die Auswertung ist zu veröffentlichen. 

§ 2 
Art der Statistik 
 
(1) Aus dem Ergebnis der Wahlen gemäß § 1 sind 
unter Wahrung des Wahlgeheimnisses in 
ausgewählten Wahlbezirken repräsentative 
Wahlstatistiken über 

a. die Wahlberechtigten, 
Wahlscheinvermerke und die 
Beteiligung an der Wahl nach 
Geschlecht und 
Geburtsjahresgruppen,  

b. die Wähler und ihre Stimmabgabe 
für die einzelnen Wahlvorschläge 
nach Geschlecht und 
Geburtsjahresgruppen sowie die 
Gründe für die Ungültigkeit von 
Stimmen  

als Bundesstatistik zu erstellen. 

(2) In die Statistik nach Absatz 1 Buchstabe b sind 
ausgewählte Briefwahlbezirke einzubeziehen. Ein 
Briefwahlbezirk wird bestimmt durch die dem 
Briefwahlvorstand zugewiesene Zuständigkeit nach 
Wahlbezirken, die auf der Grundlage von § 2 Abs. 3 
des Bundeswahlgesetzes oder von § 3 Abs. 2 des 
Europawahlgesetzes gebildet worden sind. 

§ 3 
Stichprobenauswahl 
 
Die Auswahl der Stichprobenwahlbezirke und der 
Stichprobenbriefwahlbezirke trifft der  

Bundeswahlleiter im Einvernehmen mit den 
Landeswahlleitern und den statistischen Ämtern der 
Länder. Es dürfen nicht mehr als jeweils 
5 vom Hundert der Wahlbezirke und der 
Briefwahlbezirke des Bundesgebietes und nicht 
mehr als jeweils 10 vom Hundert der Wahlbezirke 
und der Briefwahlbezirke eines Landes an den 
Statistiken nach § 2 teilnehmen. Ein für die 
Statistiken nach § 2 Abs. 1 ausgewählter 
Wahlbezirk muss mindestens 400 Wahlberechtigte, 
ein für die Statistik nach § 2 Abs. 1 Buchstabe b 
ausgewählter Briefwahlbezirk mindestens 
400 Wähler umfassen. Für die Auswahl der 
Stichprobenbriefwahlbezirke ist auf die Zahl der 
Wähler abzustellen, die bei der vorangegangenen 
Bundestags- oder Europawahl ihre Stimme durch 
Briefwahl abgegeben haben. Die Wahlberechtigten 
sind in geeigneter Weise darauf hinzuweisen, dass 
der Wahlbezirk oder der Briefwahlbezirk in eine 
repräsentative Wahlstatistik einbezogen ist. 

§ 4 
Erhebungs- und Hilfsmerkmale sowie 
Bildung der Geburtsjahresgruppen 

Erhebungsmerkmale für die Statistik nach § 2 
Abs. 1 Buchstabe a sind Wahlberechtigte, 
Wahlscheinvermerk, Beteiligung an der Wahl, 
Geburtsjahresgruppe und Geschlecht. Hierfür 
dürfen höchstens zehn Geburtsjahresgruppen 
gebildet werden, in denen jeweils mindestens drei 
Geburtsjahrgänge zusammengefasst sind. 
Erhebungsmerkmale für die Statistik nach § 2 
Abs. 1 Buchstabe b sind abgegebene Stimme, 
ungültige Stimme, Ungültigkeitsgrund, 
Geburtsjahresgruppe und Geschlecht. Hierfür 
dürfen höchstens sechs Geburtsjahresgruppen 
gebildet werden, in denen jeweils mindestens 
sieben Geburtsjahrgänge zusammengefasst sind. 
Hilfsmerkmale für beide Statistiken sind Wahlbezirk 
oder Briefwahlbezirk und statistische 
Gemeindekennziffer, bei der Wahl zum Deutschen 
Bundestag auch Wahlkreis. 

 


